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Zur Kontrolle der Parkzeit muss die Parkscheibe ausgelegt werden, allerdings nur in der Zeit 9-20 h. Außer-
halb dieser Zeit dürfen nur eFz ohne Parkscheibe und zeitlich unbegrenzt dort parken. Der Zeitraum 9 -20 h 
deckt sich mit den vereinheitlichten Bewirtschaftungszeiten nach Drucksache 20/7125. Damit wird mit Zu-
stimmung der obersten Landesbehörde (BIS/A43) gemäß VwV-StVO zu § 46 Absatz 2 von dem in der VwV-
StVO zu § 45 Absatz 1g vorgegeben Zeitraum 8-18 h im Einvernehmen mit der BVM abgewichen.

4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle 
umgehend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung 
unter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.

Anlage(n)
1 Verkehrszeichenplan

Verteiler
BA N/MR 23 über N/MR 21
Ablage
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Dienststelle Bezirksamt Datum
Telefon

  

ERLEDIGUNGSMELDUNG
Alter Teichweg ggü.45 ( Höhe Gebäudeseite Krausestraße 50)
AO 2 E-Ladesäulen

Die durch das PK312-StVB am 22.05.2025 unter dem Aktenzeichen 031/8V/0347568/2025 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.

mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift




